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1	 Einleitung

Zu den Beiträgen in diesem Buch haben die Urheber und Veranstalter 
eines Kongresses Psychoanalyse und Recht angestiftet, der seit einigen 
Jahren jährlich in Curitiba (Brasilien) veranstaltet wird. Dabei steht 
jeweils ein literarisches Werk im Zentrum, auf das sich alle Referenten, 
kommen sie nun aus dem juristischen oder aus dem psychoanalytischen 
Bereich, beziehen. Damit erweitert sich die Kombination von Recht und 
Psychoanalyse um Literatur.

Jede Achse dieses Dreiecks ist für sich wissenschaftlich relevant und 
Gegenstand verschiedener Untersuchungen gewesen. Recht und Psycho-
analyse hatte im 20. Jahrhundert eine gewisse Konjunktur, die derzeit 
erheblich schwächelt. Literatur und Psychoanalyse, ergänzt um Film 
sowie Theater und Psychoanalyse, haben ebenfalls eine Geschichte und 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Bereich floriert eher. Die 
dritte Achse, Literatur und Recht, hat ebenfalls ihre eigene Geschichte, 
bis hin zu »Law as Literature«.

Allerdings gewinnt die Literatur im Kontext des jährlich stattfinden-
den Kongresses zunächst die Rolle eines kristallisierenden Elements, weil 
sie die verstreuten Referenten dazu anhält, sich auf einen gemeinsamen 
Gegenstand zu konzentrieren. Das führt zu einer roten Linie, jenseits der 
Vielfältigkeit der Themen, die man aus den Werken der Literatur gewinnt 
und gewinnen kann. Die Vielfalt der differierenden Interpretationen 
und Ansätze liefert geradezu die Folie für eine fruchtbare Diskussion. 
Darüber hinaus hat der Bezug auf ein literarisches Werk den Vorteil, dass 
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der Autor ein Modell und eine Geschichte liefert, die allgemeiner ist, als 
es die Sachverhalte sind, die im Prozess verhandelt werden. Dort ist eine 
Selektion von möglichen Geschichten, Perspektiven und Tatsachen im 
Spiel, die dem institutionellen Getriebe geschuldet sind und aus denen 
häufig in Urteilen Erzählungen des Geschehens werden, deren Plausi-
bilitätsgrad gegen Null tendiert. Ein literarisch beschriebener Prozess 
(Kafka) bietet demgegenüber Perspektiven auf die Institution sowie ihr 
Tun und Treiben.

Die Relevanz der Literatur in diesem Zusammenhang ist also nicht, 
sie als Emanation der psychischen Konflikte des Autors zu lesen und 
diesen indirekt einer Psychoanalyse zu unterziehen. Vielmehr ist die 
Relevanz einer Weltsicht vorausgesetzt, in bestimmter Weise verallge-
meinerbar, selbst wenn der Schriftsteller durch den Akt des Schreibens 
psychische Konflikte verarbeitet. Die Literaturinterpretation in den 
folgenden Beiträgen nimmt daher die Weltmodelle, die handelnden und 
fühlenden Personen, die Situationen, in die sie gestellt sind, und die 
Verläufe, die das Geschehen nimmt, als Prototypen, die nun ihrerseits 
einer individual- wie sozial- oder auch politpsychologischen Analyse 
unterzogen werden können.

Wie bei jeder guten Psychoanalyse steht die Analyse der Gegenüber-
tragung des Lesers bzw. Interpreten notwendigerweise im Vordergrund, 
ohne dass sie immer ausgeführt werden könnte oder müsste. Klar ist 
jedenfalls, dass eine unanalysierte und unaufgelöste Gegenübertragung 
auf den Text seine Interpretation verdirbt. Mit der Einbeziehung des 
Rechts ist eine soziale Dimension unausweichlich verbunden und da 
wir uns Recht kaum ohne die zugeordneten Institutionen, insbesondere 
ohne die Justiz, denken können, das heißt ohne Institutionen, ist die 
sozialpsychologische oder ethnopsychoanalytische Dimension immer 
wieder zentral.

Recht

Mein Rechtsbegriff hat sich im Laufe der Entstehungsjahre der einzelnen 
Beiträge nicht geändert. Ich gehe davon aus, dass es Unrechtsgesetze gibt, 
das heißt, dass ein Gesetz nicht verbürgt, dass es Recht ist und dass man 
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mithin für Rechtlichkeit metapositive Maßstäbe braucht – Positivismus 
hier als Gesetzespositivismus verstanden. Allerdings ist das keine Absage 
an einen Positivismus anderer Art, mein Rechtsverständnis ist nicht me-
taphysisch. Positiv ausgedrückt sehe ich Recht oder besser Rechtlichkeit 
dann gegeben, wenn ein Konflikt, eine Verteilungsfrage so gelöst wird, 
dass eine kooperative soziale Umgebung entsteht oder erhalten bleibt. 
Das ist nur dann der Fall, wenn niemand geschädigt bzw. zur Aufopfe-
rung von Gütern gezwungen wird. Dabei mag es nicht immer eine ideale 
Lösung geben, weshalb Rechtlichkeit mehr oder minder ausgeprägt sein 
kann. Rechtlich ist jedenfalls jede Lösung, die in der gegebenen Situation 
nicht übertroffen werden kann.

Aus einem solch säkularen Rechtskonzept folgt auch, dass Recht im 
anspruchsvollen Sinne einsichtig sein kann wie mathematische Gesetze. 
Das ist eine Absage an Gehorsamsforderungen, die ebenfalls alle Beiträge 
durchzieht.

Psychoanalyse

In der Psychoanalyse ordne ich mich den Strömungen zu, die Psycho-
analyse als einen unverzichtbaren Teil jeder Psychologie betrachten und 
als Disziplin, die in den großen Kontext auch biologischer, evolutionär-
psychologischer, neuropsychoanalytischer Untersuchungen einzuordnen 
ist. Das führt im Wesentlichen zu einer objektbeziehungstheoretischen 
Position. Zum anderen sind alle Beiträge beeinflusst von einer intensiven 
Auseinandersetzung mit und durch die Übernahme ethnopsychoanaly-
tischer Konzepte.

Die innerweltliche Perspektive auf Recht lässt mich den Prozess der 
Rechtsentstehung dann als einen auch psychischen Prozess verstehen. 
Das Recht wird konstruiert und entworfen, wie die Institutionen, die 
es verarbeiten sollen, von Menschen; sie finden es nicht vorgegeben 
vor.

Gleichzeitig mag die Konstruktion und Existenz von Institutionen auf 
die psychische Entwicklung der Individuen in vieler Hinsicht Einfluss 
nehmen. Insofern ist Recht Menschenwerk, andererseits beeinflusst Recht 
aber auch Psyche und darüber menschliches Verhalten.
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Ein kurzer Überblick über die Beiträge

Der erste Beitrag bezieht sich auf Kafkas Prozeß, allerdings nur sehr 
indirekt. Kafkas Werk kann man als geradezu sprichwörtliche Beschrei-
bung der verheerenden Wirkung des real existierenden Rechtssystems 
auf Schuld (in der Sache), bei gleichzeitigem Mangel eines brauchbaren 
Begriffes, lesen. »Es war, als sollte ihn die Scham überleben« (S. 165)1 
– diese Dominanz der Scham bei nicht existierender Schuld, die K. nur 
zugeschrieben wird, kann als eine wahre Beschreibung betrachtet werden. 
Zuschreibung von Schuld ist ein strafrechtsdogmatisch legitimer Termi-
nus. Ein materieller Schuldbegriff fehlt dem Strafrecht wie der Krimino-
logie. Demgegenüber ist aus der nicht-juristischen, nicht-institutionellen 
Sicht Schuld als ein wesentlicher sozialer Regulationsmechanismus – ein 
unverzichtbarer Mechanismus, um Kooperationen zu stabilisieren –, wie-
der lebendig zu machen.

Der rechtliche Bezugspunkt ist hier tatsächlich Schuld und Beschrei-
bung des real existierenden Strafprozesses als schamzentriert. Die Pers-
pektive ist hingegen, Schuld wieder in ihr Recht einzusetzen und damit 
der überwältigenden Scham Einhalt zu gebieten, was den Verzicht auf 
Strafe notwendig impliziert.

Der Kaufmann von Venedig bot mir den Stoff, über Eigentum und 
Einwilligung, darüber, über was man nur selbst verfügen kann, nachzu-
denken, ebenso wie über die Konstitution von Leibeigenschaften Dritter. 
Der rechtliche Bezug ist das schon in sich ambivalente »Habeas Corpus«. 
Somit geht es um Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit 
und Eigentumsrecht.

Der Drachenläufer zentriert auf Identität und Verrat. Er versucht den 
weitläufigen Identitätsbegriff, insbesondere den der kollektiven Identität 
kritisch zu betrachten. Daraus resultiert auch eine ebenso kritische Be-
trachtung von Loyalität und Verrat im rechtlichen Zusammenhang.

Der menschenrechtliche oder grundrechtliche Bezug kann hier auf die 
Freizügigkeit, ebenfalls die freie Entfaltung der Persönlichkeit gerade des 

1	 Die Seitenangaben zu den jeweils behandelten literarischen Texten erfolgen jeweils 
ohne weitere Quellenangaben. Die jeweils verwendeten Ausgaben sind im Literatur-
verzeichnis angegeben.
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Individuums auch gegen kollektive Identitäten und abermals natürlich 
auf Menschenwürde genommen werden.

In La Hora de Estrella scheint das Recht auf den ersten Blick keine 
Rolle zu spielen – und genau dies liefert den Hintergrund für die Frage, 
wie Rechtlosigkeit gesellschaftlich konstituiert werden kann. Rechtlo-
sigkeit in dem Sinne, dass die Individuen Rechte nicht wahrnehmen – 
in des Wortes doppelter Bedeutung. Konstitution des Selbst und die 
transgenerationelle Selbstschädigung haben mich beschäftigt, was einen 
Rückgriff auf die frühere »freudo-marxistische« Auseinandersetzung 
und Konzeption auf den Plan rief.

Der Herr der Fliegen wird unter dem Blick des Niedergangs oder des 
misslingenden Aufbaus einer Gesellschaft als Folge von Abwehrme-
chanismen gelesen. Die Begrenzungen der Rede und Gedankenfreiheit 
erfolgen nicht nur durch direkte Repression und Zensur. Vielmehr spie-
len die Abwehrvorgänge, und zwar gerade wieder die Bewältigung der 
Scham, eine dominierende Rolle. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit 
kann also nicht wahrgenommen werden, weil die Individuen psychisch 
geschädigt sind.

Die Studie zu Hamlet wurde aufgenommen, weil sie in den Zu-
sammenhang passt, ohne dass sie auf dem Kongress in Curitiba vor-
getragen worden wäre. Hier sind zwei Themen bearbeitet. Das erste 
ist der »Übergangsraum« und damit die Frage, welche Wirkung die 
Literatur und das Theater (und natürlich auch andere Medien wie 
Film und Fernsehen) für Sublimierung oder Entsublimierung haben 
können. Die andere Frage ist die, warum das Drama in einem Blutbad 
endet. Um dies zu beantworten, wende ich mich als zweitem Thema 
den konstituierenden Bedingungen des Rechtsstaates zu, welche die 
Lösung von Krisen auf andere Art und Weise ermöglichen. Zudem 
stehen die Fragen von Identität und Gehorsam, von Selbstverrat und 
Treue auch hier im Scheinwerferlicht.

»Der alphabetische Fluch« schließlich ist eine Auseinandersetzung 
mit Schlinks Vorleser. Die These lautet, dass Alphabetisierung – die das 
Vorlesen ermöglicht – eine Schattenseite hat, weil sie die – in diesem 
Falle staatliche – Organisierung von Verbrechen in großem Maßstab erst 
ermöglicht. Der Roman zeigt insofern eine institutionelle Kontinuität 
vom KZ zum Gericht. Die durch Schrift und Vorlesen mögliche Dis-
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tanzierung und Entfremdung bedarf der kontinuierlichen Erinnerung 
und Gegenwirkung.

Ein gemeinsames Konzept, das sich in den letzten Jahren entwickelt 
hat, war das des »Sozialisationsverbrechens«. Man kann Menschen ko-
lonisieren, man kann sie durch Sozialisation programmieren, durch So-
zialisation daran hindern, ihr Repertoire auszuschöpfen. Durch diese 
Programmierung werden sie psychisch beschädigt und ausbeutbar. Sie 
sind damit auch weniger in der Lage, ein funktionierendes, kooperatives, 
soziales, demokratisches und rechtsstaatliches Gemeinwesen aufzu-
bauen.

Ein weiteres Konzept ist das der »Grundrechte im Alltag«. Immer 
deutlicher wurde mir, wie wichtig die Praxis der Grundrechtsausübung 
ist und wie sehr sie von psychischen Prozessen, insbesondere Abwehrvor-
gängen, behindert wird. Es erscheint mir unverzichtbar, diese Dimension 
auf allen Ebenen, international und national, im Blick zu behalten.

Die literarischen Texte, auf deren Auswahl ich keinen Einfluss hatte, 
haben mich inspiriert und oft irritiert, nicht zuletzt in meinem juristischen 
Denken. Die psychoanalytisch inspirierte Arbeit an und mit ihnen hat 
zu Ergebnissen, Hypothesen und hoffentlich auch zu einigen Erkennt-
nissen geführt, die ich nie vorhergesehen hätte, aber die Irritationen oft 
aufhoben und auch im Rückblick meiner Kritik standhalten. Das Feld 
der von den Texten ausgehenden Inspirationen und Irritationen ist damit 
betreten, aber keineswegs abgeschritten. Ich hoffe, dass die folgenden 
Beiträge den Leserinnen und Lesern das Betreten des Feldes erleichtern 
und ihnen beim Abschreiten von Nutzen sein mögen. Insbesondere 
hoffe ich, dass das Nachdenken und Verstehen von Recht, seitens der 
Professionellen wie der Laien, befördert wird. Dass dies auch Kritik an 
meinen Überlegungen einschließen wird, sehe ich nicht als Nachteil.


